


Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Gemeinde Kirchberg an der Iller ist in das Landessanie-
rungsprogramm aufgenommen worden. Im Januar 2021 wurde 
das Sanierungsgebiet „Holzimprägnierwerk“ im Gemeinderat 
förmlich festgelegt. Damit stehen städtebauliche Fördermittel 
für die Erneuerung des Geländes des ehemaligen Holzimprä-
gnierwerks und die umliegenden Bereiche zur Verfügung. Die 
Fördermöglichkeiten gelten für alle Gebäude und Grundstücke, 
die sich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet befinden.

Mit der Aufnahme in das Förderprogramm können sowohl 
kommunale als auch private Vorhaben im Sanierungsgebiet 
gefördert werden. Private Wohngebäude zu erneuern ist 
wesentlich für das Gelingen der Sanierungsmaßnahme. Mit 
der Modernisierung Ihres Gebäudes können Sie nicht nur die 
Wohnqualität verbessern, sondern Sie leisten auch einen wert-
vollen Beitrag zur Aufwertung des Wohnumfeldes.

Gleichzeitig zahlt sich die Investition in die Werterhaltung Ihres 
Gebäudes tagtäglich für Sie oder Ihre Mieter aus.

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchberg an der Iller hat mit 
den Beschlüssen über die Sanierungssatzung und dem Erlass 
der Förderrichtlinien die formalen Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme der Fördergelder geschaffen. Nach Abstim-
mung des Vorhabens mit unserem Sanierungsträger der STEG 
Stadtentwicklung GmbH und Abschluss einer Sanierungsverein-
barung können Sie mit Ihrer Maßnahme beginnen.

Das Gelingen der Sanierung hängt wesentlich von Ihrer Mit-
wirkung ab. Nutzen Sie die Chancen und Möglichkeiten des 
Sanierungsprogramms.

Mit diesem Faltblatt möchten wir Sie über die Fördermöglich-
keiten im städtebaulichen Sanierungsgebiet „Holzimprägnier-
werk“ informieren.

Jochen Stuber
Bürgermeister

Die Sanierung – eine Chance für Sie! Förderfähige MaßnahmenSanierungsmöglichkeiten

Modernisierung und Instandsetzung
Mit der Modernisierung von privaten Gebäuden sollen bau-
liche Nachteile und Mängel dauerhaft beseitigt und die Nut-
zung der Wohnung oder des Gewerbes nachhaltig verbessert 
werden. Im Mittelpunkt steht die umfassende Modernisierung. 
Zuschussfähig können aber auch punktuelle Maßnahmen sein, 
wenn durch vorherige Modernisierungen das Gebäude ansons-
ten modernen Wohnverhältnissen entspricht. 

Abbruch und Entsiegelung
Wenn ein Gebäude aus städtebaulichen oder wirtschaftlichen 
Gründen nicht erhalten werden kann, ist für den Abbruch eine 
Kostenerstattung möglich. Die Förderung ist in der Regel mit 
der Bedingung verbunden, im Anschluss einen entsprechen-
den Neubau zu errichten.

Fördervoraussetzung
>	 Das Gebäude befindet sich im Sanierungsgebiet. 
>	 Die Maßnahme entspricht den Zielen des Neuordnungskon-

zeptes und ist wirtschaftlich vertretbar.
>	 Nach Abschluss der Maßnahme entspricht die Funktion des 

Gebäudes den heutigen Erfordernissen.
>	 Die öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften sind einzuhalten, 

u.a. das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
>	 Das Gebäude fügt sich nach Abschluss der Maßnahmen in 

das Ortsbild ein. Das Bauvorhaben und die Gestaltung sind 
mit der Gemeinde und der STEG abzustimmen.

>	  Vor Auftragsvergabe bzw. Baubeginn ist eine schriftliche 
Vereinbarung mit der Gemeinde abzuschließen.

Was wird nicht gefördert?
>	 Maßnahmen, die ohne Vertrag begonnen wurden
>	 Maßnahmen, die nicht vertragskonform durchgeführt oder 

nicht vereinbart wurden
>	 Reine Instandhaltungsmaßnahmen („Schönheits

reparaturen“)
>	 Maßnahmen, die über den Standard hinausgehen
>	 Neubaumaßnahmen

Baumaßnahmen, die zur Verbesserung der Wohnverhältnis-
se führen und deshalb auch gefördert werden können, sind 
beispielsweise:
>	 Verbesserung der Wärmedämmung an Außenwänden, 

Decken und Dach 
>	 Erneuerung des Außenputzes, des Daches und der  

Dachentwässerung
>	 Austausch von alten Fenstern und Türen
>	 Einbau einer neuen Heizungsanlage oder  

Warmwasserbereitung

>	 Verbesserung der Sanitärbereiche, z.B. auch alten- oder 
behindertengerechter Ausbau

>	 Erneuerung der Installationen im Gebäude (Elektro, 
Wasser etc.)

>	 Veränderungen der Raumnutzung, der Größe und der 
Orientierung von Räumen

>	 Notwendige und sinnvolle Erweiterungen der Nutzfläche 
durch Ausbau oder kleinere Anbauten, Treppenhäuser etc.

>	 Schaffung von Wohnungsabschlüssen
>	 Und vieles mehr

.
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